
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung
 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Leseprobe
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Abnahme

Ableitstrom
Elektrischer Strom, der beim Betrieb einer elektrischen Anlage 
(► „Elektrische Anlage“) über die fehlerfreien Isolierungen zu 
Erde oder zu einem fremden leitfähigen Teil (► „Fremdes leit-
fähiges Teil“) fließt. Bei elektrischen Maschinen (► „Maschine“) 
kann dies beispielsweise über ggf. vorhandene Stahlkonstruk-
tionen bzw. Gasleitungen erfolgen. In diesem Fall teilt sich der 
Ableitstrom dann häufig über den angeschlossenen ► „Schutz-
leiter“ und die leitende Konstruktion auf.

Der Begriff „Ableitstrom“ wird in der Praxis als Oberbegriff für Be-
rührungsstrom, ► „Schutzleiterstrom“ und ► „Erdableitstrom“ 
verwendet, obwohl diese in der Normung je nach Strompfad 
unterschiedlich definiert werden.

Da z. B. elektronische Beschaltungen bereits im Normalbetrieb 
Ableitströme hervorrufen können, Prüfgeräte jedoch nicht zwi-
schen Fehler- und Ableitströmen unterscheiden, ist es für den 
Prüfer unbedingt notwendig zu wissen, ob die Ursache eines 
festgestellten Ableitstroms in einem Fehler oder einer Beschal-
tung liegt.

Abnahme
Die Abnahme einer ► „Maschine“ nach ► „Inbetriebnahme“ 
gehört zu den vertraglichen Pflichten des Betreibers (► „Betrei-
ber“). Gemäß § 377 des Handelsgesetzbuchs (HGB) hat er als 
Erwerber nach Ablieferung (Inbetriebnahme) durch den Verkäu-

Ableitstrom

Abnahme
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Altmaschinen

fer (Hersteller) die Ware zu untersuchen und diesem ggf. festge-
stellte ► „Mängel“ unverzüglich zu melden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass vom Fachpersonal 
des Betreibers nicht nur augenscheinlich, sondern auch durch 
Testen oder Simulieren von Betriebszuständen funktional ge-
prüft wird, inwieweit die Maschine:

	• den gewünschten Eigenschaften, die ggf. dem Hersteller bei 
der Beauftragung verpflichtend mitgeteilt wurden, entspricht 
und

	• unter den betriebsspezifischen Bedingungen bestimmungs-
gemäß verwendet werden kann.

Aktives Teil
Leiter (einschließlich Neutralleiter) bzw. leitfähiges Teil 
(► „Körper“), der bei störungsfreiem Betrieb unter Spannung 
steht.

Altmaschinen
Als Altmaschine werden Maschinen (► „Maschine“) bezeichnet, 
die vor dem Inkrafttreten der Maschinenrichtlinie (d. h. konkret 
bis zum 31.12.1992 bzw. im Übergangszeitraum der Jahre 
1993/94) gebaut und erstmalig in Verkehr gebracht wurden.

Aktives Teil

Altmaschinen
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Entsprechend müssen solche Maschinen den jeweiligen nati-
onalen Bau- und Ausrüstungsbestimmungen entsprechen, die 
zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Inverkehrbringens (► „Inver-
kehrbringen“) Gültigkeit besaßen. Darüber hinaus war es mög-
lich, in den Jahren 1993/94 sonstige Rechtsvorschriften anzu-
wenden, die zum Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung des 
Arbeitsmittels (► „Arbeitsmittel“) galten (BetrSichV § 5 Abs. 3 
Satz 1). Altmaschinen tragen demnach keine CE-Kennzeich-
nung, da diese erst ab 1995 zwingend aufzuweisen ist.

Auch heutzutage werden Maschinen, die in die Kategorie „Alt-
maschine“ einzuordnen sind, oft noch betrieben. Für deren 
► „Betreiber“ gilt es aber sicherzustellen, dass die Anforderun-
gen an einen sicheren Betrieb nach dem (aktuellen) ► „Stand 
der Technik“ gewährleistet werden.

Der Begriff ► „Bestandsschutz“ für Altmaschinen kann in diesem 
Zusammenhang irreführend sein. Er suggeriert, dass eine Alt-
maschine entsprechend den sicherheitstechnischen Vorgaben 
betrieben werden darf, die zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung 
galten. Die Sicherheitsstandards für Maschinen wurden jedoch 
stetig weiterentwickelt. Diesem Aspekt trägt die Betriebssicher-
heitsverordnung Rechnung und beschreibt die grundlegenden 
Mindestanforderungen, denen Maschinen allgemein entspre-
chen müssen (vgl. hierzu die §§ 8, 9 und 10). Diesen Anforde-
rungen muss auch jede Altmaschine genügen, deren Betrieb 
mit einem Risiko verbunden ist. Jede ► „Veränderung“ einer Alt-
maschine setzt entsprechend voraus, dass ihre Sicherheit durch 
den Betreiber einer erneuten Begutachtung unterzogen wird. 
Gegebenenfalls erforderliche Nachrüstungen sind ebenfalls im 
Rahmen einer ► „Gefährdungsbeurteilung“ zu bewerten.
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Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:
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